KREISCOESFELD o

DER LANDRAT

Abteilung / Aktenzeichen

40 - Schule, Bildung und Kultur/

Sitzungsvorlage

SV-11-0128

Datum Status

12.01.2026 offentlich

| Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss fiir Bildung, Schule und Integration 27.01.2026
AU'SSChl:ISS fir Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaftsférderung und 05.02.2026
Digitalisierung

Kreisausschuss 11.02.2026
Kreistag 18.02.2026

Betreff  Forderschule Maximilian Kolbe Schule - Finanzierung eines Erweiterungsbaus

Beschlussvorschlag:

1. Der Sachstand zur Finanzierung eines geplanten Erweiterungsbaus der Forderschule Maximilian-

Kolbe-Schule (MKS) in Nordkirchen wird zur Kenntnis genommen.

2. Den in der Sitzungsvorlage dargestellten Bedingungen zur Finanzierungsbeteiligung durch den
Kreis Coesfeld wird grundsatzlich zugestimmt. Hierzu zahlt insbesondere die Erwartung des Krei-
ses, dass sich die Vestische Caritas Kliniken GmbH (nachstehend GmbH) als private Ersatzschul-
tragerin neben der Bereitstellung des Baugrundstiickes zusatzlich mit einem Eigenanteil von 10 %
der anerkannt forderfahigen Baukosten beteiligt. Baukosten, die Giber die anerkannten férderfa-
higen Kosten hinausgehen sollten, sind von der GmbH zu Gbernehmen.

3. Nach einem einvernehmlichen Abschluss der verwaltungsseitig mit der GmbH gefiihrten Ver-
handlungen wird dem Kreistag ein gesonderter Beschlussvorschlag zur Hohe der Schuldendienst-

hilfen zur Entscheidung vorgelegt.

Unterschrift
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I. Sachdarstellung

Die Vestische Caritas Kliniken GmbH (nachstehend GmbH) ist private Ersatzschultrdgerin der Férder-
schule Maximilian-Kolbe-Schule (MKS) in Nordkirchen mit dem Forderschwerpunkt ,geistige Entwick-
lung (GE)“. Die GmbH hat die Gewahrung eines Zuschusses fiir den geplanten Erweiterungsbau bean-
tragt.

Nach dem zwischen dem Kreis Coesfeld und dem Rechtsvorganger (Di6zesan-Caritasverband Miins-
ter) der GmbH geschlossenen Vertrag hat der private Ersatzschultrager fir den Kreis Coesfeld die
Aufgabe der Beschulung der forderschulbedirftigen Schilerinnen und Schiiler, die in den Stadten
und Gemeinden Ascheberg, Diilmen, Lidinghausen, Nordkirchen, Olfen und Senden wohnen, tber-
nommen.

Damit greift in den Einzugsbereichen dieser Schule die Regelung des § 78 Abs. 4 SchulG NRW, wo-
nach flr einen 6ffentlichen Schultrager keine Verpflichtung zur Schultragerschaft besteht, solange
das Schulbediirfnis durch private Schultrager abgedeckt ist.

Der Kreis Coesfeld gewahrt der GmbH als Ersatzschultrdgerin seit Jahren im Rahmen der jahrlich vom
Kreistag beschlossenen Veranschlagungen finanzielle Unterstiitzungen bei

e den nach dem Schulgesetz anfallenden Eigenleistungen (vgl. § 106 Abs. 5 SchulG NRW) und

e den aus SchulbaumalRnahmen anfallenden Investitionskosten, vornehmlich Kapitaldiensten —
bestehend aus periodischen Tilgungsleistungen und Zinsaufwendungen der aufgenommenen
Kapitalmarktdarlehen.

Im Jahr 1995 wurde das Raumprogramm fiir die MKS von der Bezirksregierung Miinster fiir insge-
samt 150 Schiilerinnen und Schiiler (SuS) anerkannt. Eine erste bauliche Erweiterung der MKS wurde
aufgrund gestiegener SuS-Zahlen im Jahr 2001 ausgefiihrt. Zuvor entschied der Kreistag in seiner
Sitzung am 09.06.1999, sich an den Finanzierungskosten fir die Erweiterung der MKS zu beteiligen
(vgl. Beschluss des Kreistages vom 09.06.1999, Sitzungsvorlage SV-5-729). Seitdem werden vom Kreis
Coesfeld und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Schuldendienstleistungen in Abhangig-
keit von den amtlichen Zahlen der Schulstatistik (zum 15.10. eines Jahres) fir die SuS, fur die sie als
Kostentrager zustandig sind, anteilig Gbernommen. Der Kreis Unna beteiligt sich in Bezug auf seine
SuS ebenso anteilig im untergeordneten Umfang von rd. 2 %. Dariiber hinaus konnten im Rahmen
der Finanzierung der ersten Erweiterung der MKS ebenfalls Drittmittel der Stiftung ,, Deutsche Behin-
dertenhilfe” sowie die Leistungen des Landes NRW im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung berick-
sichtigt werden.

Der Raumbedarf der MKS stieg auch nach dieser ersten baulichen Erweiterung kontinuierlich an, wie
der beigefiigten Ubersicht (vgl. Anlage) zur Entwicklung der SuS-Zahlen seit dem Jahr 2016 zu ent-
nehmen ist. Eine Entwicklung, die nicht nur fir den Kreis Coesfeld, sondern auch im ganzen Land
NRW zu beobachten ist.

In der Folge musste seitens der Schule zum Schuljahr 2022/2023 ein Aufnahmestopp fiir weitere SuS
ergriffen werden, da eine Unterbringung nicht mehr gewéhrleistet war. Uber den Aufnahmestopp
wurde in der Sitzung des Ausschusses fiir Bildung, Schule und Integration am 02.03.2023 berichtet.

Mit der Schulleitung und der Geschéftsfiihrung wurde sodann nach kurzfristig umsetzbaren Interims-
[6sungen gesucht, um den Aufnahmestopp zu beenden. In diesem Zuge wurde zum Schuljahr
2023/2024 u. a. ein Speisesaal zu zwei weiteren Klassenrdumen umgebaut. Von dieser provisorischen
Losung konnten sich die Mitglieder des Ausschusses fir Bildung, Schule und Integration in der zu-
rickliegenden Wahlperiode im Rahmen einer am 04.09.2025 an Ort und Stelle durchgefiihrten Sit-
zung einen personlichen Eindruck verschaffen. Dariber hinaus sind an der Schule zurzeit insgesamt 4
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Klassen ausgegliedert (u. a. im Rahmen einer Kooperation mit der Mauritiusschule Nordkirchen) und
befinden sich an verschiedenen Standorten.

Laut amtlicher Schulstatistik zum 15.10.2025 werden an der MKS aktuell 299 SuS beschult. Nach den
von der Schulleitung der MKS jlingst mitgeteilten Daten wird fir das Schuljahr 2026/2027 mit einem
Zuwachs von 16 SuS gerechnet. Prognostisch kann unter Berlicksichtigung der demographischen
Entwicklung bis zum Jahr 2030 von einer SuS-Zahl von 334 ausgegangen werden.

Im Juli 2025 beauftragte die MKS nach vorheriger Beteiligung der Kreisverwaltung das Architekturbi-
ro Scholz und Partner mit der Erstellung eines Grundrissentwurfs sowie einer ersten Finanzierungs-
planung. Geplant wurde die Schaffung von 5 Klassenrdumen zuziiglich von Nebenrdumen, wie etwa
Differenzierungsbereiche, Sanitdranlagen, Aufenthaltsrdume und Fachrdume. Nach der von der
GmbH vorgelegten Finanzierungsplanung wird der Finanzbedarf fir das neue Schulgebdude mit rund
10.020.000 € beziffert (ohne Kosten fiir die mobile Ausstattung).

Folgende Bedingungen fiir die Finanzierung der geplanten MaRnahme wurden zwischen den Vertre-
tern der GmbH und der Kreisverwaltung bislang erortert. Die Erdorterungen hierzu dauern an und
sollen nach Moglichkeit im Friihjahr 2026 zum Abschluss gebracht werden.

e Die GmbH stellt bei der Bezirksregierung Miinster einen Antrag auf Ubernahme der anfallenden
Darlehenszinsen fir 10 Jahre gemall § 110 Abs. 1 und 2 Ziffer 2 SchulG NRW. Seitens der Bezirks-
regierung wird erst nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus eine verbindliche Anerkennung des
Flachenbedarfs verfigt, die sich an der dann vorliegenden SuS-Zahl orientiert. Sollte die Férder-
entscheidung der Bezirksregierung Miinster negativ ausgehen, tragt die GmbH die hieraus resul-
tierenden Mehrkosten. Im Ubrigen wird sich die GmbH proaktiv dafiir einsetzen, Drittmittel zu
generieren, um die Finanzierungskosten zugunsten des Kreises zu reduzieren. Entsprechende
Bemiihungen werden seitens der GmbH dokumentiert und dem Kreis zur Kenntnis gegeben. In
Anlehnung an den Zeitpunkt der etwaigen Ubernahme von Zinsleistungen durch die Bezirksregie-
rung Miinster bei Fertigstellung des Erweiterungsbaus wird der Kreis Coesfeld Schuldendiensthil-
fen erst dann leisten, wenn der Erweiterungsbau schulisch in Betrieb genommen wird. Nach dem
von der GmbH vorgelegten Zeitplan ist hiermit zu Beginn des Schuljahres 2028/2029 im Sommer
2028 zu rechnen.

e Unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in vergleichbaren Fallkonstellati-
onen dienen als Grundlage fiir eine Finanzbeteiligung durch den Kreis Coesfeld die von der Be-
zirksregierung Minster im Rahmen der Antragstellung nach § 110 SchulG NRW anerkannten for-
derfahigen Kosten. Hiervon hat die GmbH nach der Erwartung der Kreisverwaltung Eigenmittel i.
H. v. 10 % zu tragen. Etwaige Baukosten, die lber die anerkannten forderfahigen Kosten hinaus-
gehen sollten, sind von der GmbH zu Gibernehmen.

e Der Kreis Coesfeld hat die Ubernahme von Schuldendienstleistungen gegeniiber der Aufsichtsbe-
horde nach MaRgabe des Kommunalrechts anzuzeigen (vgl. § 86 Abs. 4 GO NRW i. V. m. § 53 KrO
NRW). In diesem Zuge ist der Kreis Coesfeld grundsatzlich bereit, eine Ausfallblirgschaft zuguns-
ten der GmbH zu ibernehmen, damit ihr auf dem Kapitalmarkt vergleichsweise giinstige Kredit-
konditionen angeboten werden. Auch ein solches Vorhaben ist nach separater Beschlussfassung
durch den Kreistag kommunalrechtlich gegeniiber der Bezirksregierung Minster (vgl. § 87 Abs. 2
GO NRW i. V. m. § 53 KrO NRW) anzuzeigen.

e Die Ubernahme von Schuldendiensthilfen setzt eine ausreichende dingliche Sicherung zugunsten
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des Kreises Coesfeld voraus. Neben der Eintragung eines Vorkaufsrechts erwartet der Kreis Coes-
feld die Sicherung von Riickzahlungen, soweit geleistete Zahlungen des Kreises nicht mehr vom
Sinn und Zweck der vertraglich vereinbarten Schuldendiensthilfe gedeckt waren (z. B. bei einer
vertragswidrigen vorzeitigen Aufgabe des Schulbetriebs).

e Der geplante Erweiterungsbau dient Gberwiegend zur Beschulung von Sus, fiir die der Kreis Coes-
feld als Kostentrager zustandig ist. Sofern die GmbH im geplanten Erweiterungsbau SuS von an-
deren Gebietskorperschaften aufnimmt, haben sich diese anteilig an den Finanzierungskosten zu
beteiligen.

1. Entscheidungsalternativen

Die Finanzierungsbeteiligung an dem Erweiterungsbau durch den Kreis Coesfeld wird grundsatzlich
abgelehnt. Dies hatte moglicher Weise zur Folge, dass die GmbH eine Aufnahme von SuS aus dem
Kreis Coesfeld mit entsprechendem Forderbedarf bereits kurzfristig nicht mehr vollumfanglich si-
cherstellen kann. Im Rahmen der Beschulung an der in privater Ersatzschultragerschaft befindlichen
MKS tragt das Land NRW die Schiilerfahrtkosten. Diese miisste der Kreis Coesfeld tragen, wenn eine
schulische Versorgung nicht mehr an der MKS, sondern nur auRerhalb des Kreisgebietes gelingen
konnte. Verwaltungsseitig wird diese Entscheidungsalternative ausdricklich nicht beflrwortet.

lll. Auswirkungen /Zusammenhinge (Finanzen, Personal, IT, Klima)

Die Finanzierungsanteile des Kreises Coesfeld sind nach der Inbetriebnahme des geplanten Erweite-
rungsbaus — voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2028 - zu erbringen. Die jahrliche Kostenbeteili-
gung des Kreises Coesfeld ist u. a. von den Darlehnskonditionen, die die GmbH mit dem Kreis abzu-
stimmen haben wird und weiteren Rahmenbedingungen, z. B. in Bezug auf die etwaige Generierung
von Drittmitteln und der Entwicklung der SuS-Zahlen abhangig. Der Kreis hat die notwendigen Haus-
haltsmittel ab dem Haushaltsjahr 2028 in der Ergebnis- und Finanzrechnung auszuweisen.

IV. Zustdndigkeit fiir die Entscheidung

Fir die Entscheidung ist die Zustandigkeit des Kreistages gegeben.

Anlagen:

Anlage — Entwicklung der SuS an der MKS seit dem Jahr 2016



	NR
	Gremium
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	FAuswirkung

